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Reglement über das Marktwesen im Bezirk Einsiedeln 

vom  9. Oktober 1997 
 
 
Der Bezirksrat Einsiedeln, in Anwendung von § 9 des Gesetzes über das Handelsgewerbe 
vom 8. Februar 1979, beschliesst: 
 

 I. Organisation 
 

 Art. 1 
 
Grundsatz 1 Das Reglement über das Marktwesen befasst sich mit der Organisation 

der Märkte, dem Standort und der Benutzung der Marktplätze, der Hand-
habung der Marktpolizei sowie den Marktabgaben im Bezirk Einsiedeln. 

 
 2 Sämtliche auf Personen bezogene Bezeichnungen beziehen sich in 

gleicher Weise auf Frauen und Männer. 
 

 Art. 2 
 
Bezirksrat 1 Der Bezirksrat übt die Aufsicht über das Marktwesen aus. 
 
 2 Der Bezirksrat bestimmt eine für das Marktwesen zuständige 

Kommission. 
 
 3 Der Bezirksrat entscheidet über Anträge der Kommission, 

insbesondere über die Schaffung neuer Jahr-, Monats- und 
Wochenmärkte. 

 
 Art. 3 

 
Marktkommission 1 Die Kommission hat zur Beratung der spezifischen Probleme des 

Marktwesens den Marktchef und falls nötig den Chef des 
Polizeihauptpostens Einsiedeln zu den Sitzungen einzuladen. 

 
 2 Unter Vorbehalt des kantonalen Rechts ist die Kommission 

verantwortlich für die Organisation und die Durchführung der 
Marktveranstaltungen auf dem Gebiete des Bezirkes Einsiedeln. 

 
 Art. 4 

 
Marktchef 1 Der Marktchef wird auf Antrag der Kommission durch den Bezirksrat 

gewählt. 
 
 2 Der Marktchef bereitet die Marktveranstaltungen des Bezirks vor und 

tritt als vollziehendes Organ der Marktkommission auf. 
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 Art. 5 
 
Marktzeiten und 1 Der Bezirksrat bestimmt die ortsüblichen Warenmärkte. 
Marktplätze  
 Die Warenmärkte werden auf dem Marktplatz "Adlermättli" sowie bei 

Viehmärkten in beschränktem Umfang im Unterdorf (Sennhofplatz, 
Sagenplatz) abgehalten.  

 
 Der Marktplatz "Adlermätteli" umfasst: 
 -  den Parkplatz "Adlermätteli", 
 -  die Verbindungsstrasse vom Hotel Linde zur Hauptstrasse, 
 -  den Asphaltplatz vor dem Hotel Drei Könige, 

 -  eine Wagenbreite der Hauptstrasse entlang dem Trottoir beim 
Parkplatz "Adlermätteli". 

 
 2 Für Private oder Vereine besteht die Möglichkeit, in eigener Regie 

Marktveranstaltungen zu organisieren. Die Verantwortung und die 
Aufgaben des Marktchefs werden mit Ausnahme der Patenterteilung an 
auswärtige Marktfahrer dem Organisator übertragen. 

 Finden diese Märkte auf öffentlichem Boden statt, muss beim Bezirk eine 
Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch eingeholt werden.   

 In jedem Fall müssen auswärtige Marktfahrer ein Marktpatent einholen, 
wofür der Organisator verantwortlich ist. Dieser haftet ebenfalls für 
entgangene Patentgebühren. 

 
 3 Der Warenverkauf darf frühestens um 08.00 Uhr beginnen und 

längstens bis 20.00 Uhr dauern. Auf Gesuch hin kann der Bezirksrat den 
Warenverkauf bis längstens 21.00 Uhr verlängern, wobei die einschlä-
gigen Regelungen des Arbeitsgesetzes eingehalten werden müssen. 

 
 

 II. Benützung der Marktplätze 
 

 Art. 6 
 
Marktstände 1 Auf dem Marktplatz werden vom Bezirk numerierte, ungedeckte 

Marktstände zur Verfügung gestellt. An diesen Marktständen dürfen 
keine Anbauten oder eigenmächtigen Änderungen vorgenommen werden. 

 
 2 Das Aufstellen eigener Stände ist nur auf den dafür vorgesehenen 

Standplätzen gestattet.  
 

 Art. 7 
 
Zuweisung der 1 Die  Marktfahrer  haben  die  ihnen  vom Marktchef zugeteilten 

Stände 
Marktstände zu benützen. Ein Austausch darf nur im gegenseitigen Einvernehmen 

sowie mit dem Einverständnis des Marktchefs erfolgen. 
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2 Einem Marktfahrer darf höchstens eine Verkaufsfläche von 15 m 
Länge zugeteilt werden. 

 
 

 Art. 8 
 
Elektrische Anlagen 1 Der Anschlusswert für die elektrischen Apparate und die Beleuchtung 

darf 100 Watt pro Laufmeter nicht übersteigen. Allfällige Störungen 
infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift werden auf Kosten des 
Verursachers behoben. 

 
 2 Der Gebrauch von Verstärkeranlagen zu Anpreisungszwecken ist 

untersagt. 
 

 Art. 9 
 
Fahrzeuge 1 Die Fahrzeuge der Marktfahrer müssen auf den vom Marktchef 

zugewiesenen gebührenpflichtigen Plätzen parkiert werden. 
 
 2 Will ein Marktfahrer von diesem Angebot nicht profitieren, steht es 

ihm frei, sein Fahrzeug im Rahmen der in Einsiedeln gültigen 
Parkordnung anderswo zu parkieren. 

 
 Art. 10 

 
Viehmärkte im  Für  die  Viehmärkte  im  Unterdorf  besteht keine vorgeschriebene 

Stand- 
Unterdorf ordnung. Die Werkbetriebe teilen die Standflächen vor Ort nach eigenem 

Ermessen zu und erheben einen Pauschalbetrag für Marktpatent und 
Platzbenützung.  

 
 

 III. Handhabung der Marktpolizei  
 

 Art. 11 
 
Marktpatent 1 Die Marktfahrer haben mindestens 30 Tage vor dem Markttag das 

Gesuch um ein Marktpatent bei der Bezirkskanzlei Einsiedeln einzu-
reichen. Später eintreffende Gesuche können nur noch berücksichtigt 
werden, solange Marktstände zur Verfügung stehen. 

 
 2 Das Gesuch um ein Marktpatent muss folgende Angaben enthalten: 
 a) genaue Firmenanschrift; 
 b) Name, Adresse und Geburtsdatum der verantwortlichen Person; 

 c) Nachweis der persönlichen Anforderungen gemäss § 4 des Handels-
gewerbegesetzes; 

 d) gewünschte Stand- oder Standplatzgrösse; 
 e) Art der anzubietenden Waren. 
 

 Art. 12 
 
Zuteilung der 1 Die  Marktstände  werden spätestens 20 Tage vor dem Markttag durch  
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Marktstände den Marktchef zugeteilt. 
 
 
 
 2 Die Patentabgaben sowie die Benützungs-, Park- und 

Behandlungsgebühren werden mit der Zuteilung der Marktstände und 
Standplätze in Rechnung gestellt. Diese Rechnungen sind spätestens 10 
Tage vor dem jeweiligen Markttag zur Zahlung fällig. Bei nicht 
fristgerechter Bezahlung wird über die Marktstände und Standplätze 
verfügt.  

 
 Art. 13 

 
Ortsansässige In  Anwendung von § 8 Abs. 3 des Handelsgewerbegesetzes sind die 

orts- 
Marktfahrer ansässigen Marktfahrer von der Einholung eines Marktpatentes ausge-

nommen. Die übrigen Bestimmungen dieses Reglementes, insbesondere 
die Einhaltung der Anmeldefrist, gelten für sie sinngemäss. 

 
 Art. 14 

 
Marktpolizei Die Marktpolizei wird durch die örtlich zuständigen Polizeiorgane in 

Zusammenarbeit mit dem Marktchef ausgeübt. Ihnen obliegen insbeson-
dere die Patentkontrolle und die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord-
nung auf dem Markt. 

 
 

 IV. Patentabgaben und Gebühren 
 

 Art. 15 
 
Gebührenhöhe Die Gebührenhöhe ist aus Anhang 1 ersichtlich. 
 

 Art. 16 
 
Patentabgaben 1 Mit der Erteilung des Marktpatentes wird eine Patentabgabe pro Tag 

und Verkaufsstand im Sinne von § 28 lit. f des Handelsgewerbegesetzes 
erhoben. 

 
 2 Für länger als zwei Tage dauernde Märkte werden maximal drei 

Markttage in Rechnung gestellt. 
 
 3 Die Patentabgabe wird vom Bezirksrat festgesetzt und an den Index 

der Kosumentenpreise angepasst. 
 

 Art. 17 
 
Benützungsgebühr Die Benützungsgebühr wird für die Benützung von Ständen und 

Standplätzen erhoben. Ihr Gesamtbetrag hat grundsätzlich die 
Selbstkosten des Bezirkes inkl. Strom, Kehrichtentsorgung und andere 
Unkosten zu decken.  Die Benützungsgebühr wird den ausgewiesenen 
Kosten  angepasst.  
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 Art. 18 
 

Behandlungsgebühr Die Behandlungsgebühr ist ein Beitrag an den Personalaufwand der 
Bezirksverwaltung. Die Behandlungsgebühr wird nur für Märkte in 
Rechnung gestellt, die vom Bezirk selbst organisiert werden. 

 
 Art. 19 

 

Rückerstattung 1 Ist ein Marktfahrer aus wichtigen Gründen an der Teilnahme an einem 
Markt verhindert und gibt er dies dem Marktchef spätestens 5 Tage vor 
dem Markttag unter Angabe der Gründe schriftlich bekannt, so wird ihm 
die Patentabgabe und die Gebühr für den Marktstand unter Rückbehalt 
einer vom Bezirksrat festgesetzten Umtriebsgebühr zurückerstattet. 

 
 2 Für zu spät eingereichte Gesuche sowie für nicht benutzte 

Marktstände besteht kein Anrecht auf Rückerstattung. 
 
 

 V. Schlussbestimmungen 
 

 Art. 20 
 

Administrativ- Es  gelten die Bestimmungen des Gesetzes über das Handelsgewerbe 
vom  

massnahmen und 8. Februar 1979 (§§ 31 - 35). 
Übertretungen    

 Art. 21 
 

Aufhebung früheren Mit dem Inkrafttreten dieses Reglementes werden alle ihm 
widersprechen- 

Rechts den Erlasse, insbesondere das Reglement über das Marktwesen im Bezirk 
Einsiedeln vom 26. Februar 1981, aufgehoben. 

 
 Art. 22 

 

Erlass durch den  Der  Bezirksrat  hat  das  Reglement  über  das Marktwesen mit 
Beschluss 

Bezirksrat Nr. 994 vom 9. Oktober 1997 erlassen.  
 

 Art. 23 
 

Genehmigung  Der  Regierungsrat des Kantons Schwyz hat dem vorliegenden 
Reglement 

durch den mit  Beschluss  Nr.  1838  vom  28.  Oktober  1997 gemäss § 9 Abs. 1 
des  

Regierungsrat Handelsgewerbegesetzes die Genehmigung erteilt.  
  

 Art. 24 
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Inkrafttreten Das Reglement über das Marktwesen im Bezirk Einsiedeln vom 9. 
Oktober 1997 wird  auf den 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt.  

 
   Für den Bezirksrat Einsiedeln: 
   Der Bezirksammann: Meinrad Bisig 
   Der Landschreiber: Dr. Martin Harris 


